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Bekanntmachungen des Landkreises 

Einladung zur öffentlichen Sonder-Sitzung des Kreisausschusses am Montag, dem 
03.07.2023, um 17:00 Uhr. Die Sitzung findet im Beratungsraum (B2-1-02, Raum 
Luckenwalde), Am Nuthefließ 2 in Luckenwalde statt. 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung  
  

 2   Einwohnerfragestunde  
  

 3   Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung  
  

    Beschlussvorlagen  
  

 4   Vergabe der Unterhaltsreinigung - Objekt Kreishaus, Am Nuthefließ 2, 
14943 Luckenwalde 

6-5092/23-I 

  

 5   Anfragen der Abgeordneten  
  

Luckenwalde, 22. Juni 2023 

__________________________ 

Kornelia Wehlan 

Die Vorsitzende 

 
 

Die Tagesordnung wird gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 4 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming 
bekannt gemacht. 

Luckenwalde, 22. Juni 2023 

__________________________ 

Kornelia Wehlan 

Landrätin 
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Sonstige Bekanntmachungen 

Beschlüsse der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KMS Zossen vom 

05.04.2022 und 13.09.2022 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale öffentlich Schmutzwasserbeseiti-

gungseinrichtung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen)  – 

Schmutzwasserbeitragssatzung -  

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) Wasseranschluss-

beitragssatzung –  

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung des Zweck-

verbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-

gung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Gebührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des Zweckver-

bandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 
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VV 04-1/2022 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale 

öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung  

des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung des Zweckverbandes Komplexsanierung 

mittlerer Süden (KMS Zossen) 

- Schmutzwasserbeitragssatzung - 

Präambel 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-

Verf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 1 des Zweiten 

Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38), 

der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch 

Art. 1 des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 

19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 36) und der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt ge-

ändert durch Art. 2 des Zweiten Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 

19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kom-

plexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) in der Sitzung am 05.04.2022 folgende Satzung 

beschlossen:  

 

§ 1 

Anschlussbeitrag 

Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen 

Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung (im Folgenden: öffentliche Schmutzwas-

serbeseitigungsanlage) im Gebiet des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden 

(im Folgenden: KMS Zossen) und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile erhebt der KMS Zossen Anschlussbeiträge 

entsprechend nachfolgender Regelungen.  

§ 2 

Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Schmutzwasserbesei-

tigungsanlage angeschlossen werden können oder angeschlossen sind, für die ein An-

schlussrecht besteht und  

a) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare sonstige Nutzung, bei der 

Schmutzwasser anfällt oder anfallen kann, festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-

werblich bzw. vergleichbar in sonstiger Weise genutzt werden dürfen oder  

b) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare sonstige Nutzung nicht festge-

setzt ist, wenn sie innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und 

bebaubar oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger Weise so nutzbar sind, dass 
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Schmutzwasser anfällt oder anfallen kann oder wenn sie im Außenbereich tatsächlich 

so baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt werden, dass 

Schmutzwasser anfällt oder anfallen kann.  

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-

schaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz desselben Ei-

gentümers, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

§ 3 

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die mit einem Nutzungsfaktor vervielfachte Grund-

stücksfläche.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt:  

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-

che, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche, gewerbliche oder eine 

vergleichbare sonstige Nutzung festgesetzt ist;  

b) bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes, der für das 

Grundstück bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare sonstige Nutzung fest-

legt, und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-

les liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; bei Grundstücken, die teilweise im 

Bereich eines Bebauungsplanes, der insoweit bauliche, gewerbliche oder eine ver-

gleichbare sonstige Nutzung festlegt, und mit der Restfläche im Außenbereich lie-

gen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 

Grundstücks, wenn sie baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise 

nutzbar ist;  

d) bei Grundstücken, die über die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

hinausreichen, die Fläche im Bereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

wenn sie baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise nutzbar ist; 

e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. b) bis d) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt sind, die Fläche 

zwischen dem Leitungsgrundstück bzw. der dem Leitungsgrundstück zugewand-

ten Grundstücksseite und einer Parallele hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der 

übergreifenden Bebauung oder Nutzung entspricht;  
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f) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche, die 

selbständig baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt 

werden kann.  

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Fläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem Nut-

zungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:  

a) bei einer Bebauung mit einem Vollgeschoss 1,0 

b) für jedes weitere Vollgeschoss weitere 0,25.  

(4) Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind alle oberirdischen Geschosse, deren De-

ckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Ge-

schosse, die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen 

(Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Beda-

chung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse. 

(5) Für Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes gilt als Zahl der Vollgeschosse 

die nach dem Bebauungsplan höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse im Sinne des 

Abs. 4. Weist der Bebauungsplan statt der Geschosszahl eine Baumassenzahl aus, gilt 

als Zahl der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von 

§ 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, in allen ande-

ren Baugebieten die Baumassenzahl geteilt durch 2,3. Ist nur die zulässige Höhe der 

baulichen Anlage festgesetzt, gilt in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne 

von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten 

die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Baugebäudehöhe als Zahl der Vollgeschosse. 

Nachkommastellen werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Ist tatsächlich eine 

höhere als die nach den Sätzen 1 – 4 ermittelte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder 

genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

(6) Für Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) 

und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl noch die Höhe bau-

licher Anlagen oder die Baumassenzahl festsetzt, ist  

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse 

im Sinne des Abs. 4, mindestens jedoch die Zahl der nach Maßgabe des § 34 

BauGB oder – soweit dieser nicht einschlägig ist - der sonstigen baurechtlichen 

Vorschriften zulässigen Vollgeschosse,  

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der nach Maßgabe des 

§ 34 BauGB oder – soweit dieser nicht einschlägig ist - der sonstigen baurechtli-

chen Vorschriften zulässigen Vollgeschosse im Sinne des Abs. 4 maßgebend.  

(7) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) richtet sich der Nutzungsfak-

tor nach der Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse im Sinne des Abs. 4. 



Amtsblatt 

für den Landkreis Teltow-Fläming 17/2023 

Seite 7 von 32 

(8) Grundstücke, die bebaubar sind oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger Weise 

genutzt werden dürfen, ohne dass eine Bebauung mit einem Vollgeschoss i.S.d. Abs. 4 

zulässig ist, gelten als mit einem Vollgeschoss bebaubare Grundstücke. Tatsächlich be-

baute oder gewerblich bzw. vergleichbar in sonstiger Weise genutzte Grundstücke im Au-

ßenbereich, bei denen keine Bebauung vorhanden ist oder die vorhandene Bebauung 

kein Vollgeschoss i.S.d. Abs. 4 erreicht, gelten als mit einem Vollgeschoss bebaute 

Grundstücke. 

(9) Soweit sich die beitragspflichtige Grundstücksfläche eines Grundstücks nach Entstehen 

der sachlichen Beitragspflicht vergrößert, unterliegen die zukommenden Flächen der Bei-

tragspflicht nach Maßgabe der Absätze 1 bis 8.  

(10)Der Beitragssatz beträgt 2,12 €/m2 der mit dem Nutzungsfaktor vervielfachten Grund-

stücksfläche. 

§ 4 

Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige und aufnahme-

fähige öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden kann.  

(2) Liegt der nach Abs. 1 maßgebliche Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung, ent-

steht die Beitragspflicht mit dem Inkrafttreten dieser Satzung.  

§ 5 

Beitragspflicht 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides 

Grundstückseigentümer ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 

die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Besteht für das Grundstück ein Nut-

zungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des 

Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2457) genannten natürli-

chen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitrags-

pflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-

tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf 

des Grundstücks gem. den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits 

ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsberei-

nigungsgesetz statthaften Einreden oder Einwendungen geltend gemacht worden sind; 

anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.  

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 6 

Vorausleistung 

(1) Auf die künftige Beitragsschuld können Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtli-

chen endgültigen Beitragsschuld verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß-

nahme begonnen worden ist.  

(2) Für die Bestimmung des Vorausleistungspflichtigen gilt § 5 dieser Satzung entsprechend. 

§ 7 

Fälligkeit der Beitragsschuld 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Das Gleiche 

gilt für die Vorausleistung nach § 6. 

§ 8 

Ablösung 

In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 3 be-

stimmten Beitragsmaßstabes und Beitragssatzes zu ermitteln.  

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2011 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung 

tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale öffentliche Schmutzwasser-

beseitigungseinrichtung des Zweckverbandes Komplexsanierung  

mittlerer Süden vom 28.02.2012 außer Kraft. 

 

 

Zossen, den 06.04.2022 

 

Heike Nicolaus 

Verbandsvorsteherin 
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VV 12/2022 - Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die öffentliche 

Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden 

(KMS Zossen) 

 

Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

- Wasseranschlussbeitragssatzung - 

 

Präambel 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-

Verf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 30. Juni 2022 (GVBl. I, Nr. 18), der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Brandenburg (KAG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 2004 (GVBl. 

I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 36) und 

der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 

(GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kom-

plexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) in der Sitzung am 13.09.2022 folgende Satzung 

beschlossen:  

 

§ 1 

Anschlussbeitrag 

Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen 

Einrichtung zur Wasserversorgung (im Folgenden: öffentliche Wasserversorgungsanlage) im 

Gebiet des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (im Folgenden: KMS Zossen) 

und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirt-

schaftlichen Vorteile erhebt der KMS Zossen Anschlussbeiträge entsprechend nachfolgenden 

Regelungen.  

§ 2 

Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversorgungsan-

lage angeschlossen werden können oder angeschlossen sind, für die ein Anschlussrecht 

besteht und  

a) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare sonstige Nutzung, bei der Wasser 

verbraucht wird oder verbraucht werden kann, festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich bzw. vergleichbar in sonstiger Weise genutzt werden dürfen oder  
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b) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare sonstige Nutzung nicht festge-

setzt ist, wenn sie innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und 

bebaubar oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger Weise so nutzbar sind, dass 

Wasser verbraucht wird oder verbraucht werden kann oder wenn sie im Außenbereich 

tatsächlich so baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt wer-

den, dass Wasser verbraucht wird oder verbraucht werden kann.  

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-

schaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz desselben Ei-

gentümers, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

§ 3 

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die mit einem Nutzungsfaktor vervielfachte Grund-

stücksfläche.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt:  

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, 

wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche, gewerbliche oder eine vergleich-

bare sonstige Nutzung festgesetzt ist;  

b) bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes, der für das Grund-

stück bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare sonstige Nutzung festlegt, und mit 

der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Ge-

samtfläche des Grundstücks; bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebau-

ungsplanes, der insoweit bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare sonstige Nut-

zung festlegt, und mit der Restfläche im Außenbereich liegen, die Fläche im Bereich 

des Bebauungsplanes;  

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-

stücks, wenn sie baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise nutzbar 

ist;  

d) bei Grundstücken, die über die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils hin-

ausreichen, die Fläche im Bereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, wenn 

sie baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise nutzbar ist; 

e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. b) bis d) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt sind, die Fläche 

zwischen dem Leitungsgrundstück bzw. der dem Leitungsgrundstück zugewandten 

Grundstücksseite und einer Parallele hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der über-

greifenden Bebauung oder Nutzung entspricht;  

f) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche, die selb-

ständig baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger Weise genutzt werden 

kann.  
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(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Fläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem Nut-

zungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:  

a) bei einer Bebauung mit einem Vollgeschoss 1,0 

b) für jedes weitere Vollgeschoss weitere 0,25.  

(4) Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind alle oberirdischen Geschosse, deren De-

ckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Ge-

schosse, die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen 

(Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Beda-

chung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse. 

(5) Für Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes gilt als Zahl der Vollgeschosse 

die nach dem Bebauungsplan höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse im Sinne des 

Abs. 4. Weist der Bebauungsplan statt der Geschosszahl eine Baumassenzahl aus, gilt 

als Zahl der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von 

§ 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, in allen ande-

ren Baugebieten die Baumassenzahl geteilt durch 2,3. Ist nur die zulässige Höhe der 

baulichen Anlage festgesetzt, gilt in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne 

von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten 

die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Baugebäudehöhe als Zahl der Vollgeschosse. 

Nachkommastellen werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Ist tatsächlich eine 

höhere als die nach den Sätzen 1 – 4 ermittelte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder 

genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 

(6)  Für Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) 

und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl noch die Höhe bau-

licher Anlagen oder die Baumassenzahl festsetzt, ist  

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse im 

Sinne des Abs. 4, mindestens jedoch die Zahl der nach Maßgabe des § 34 BauGB 

oder – soweit dieser nicht einschlägig ist - der sonstigen baurechtlichen Vorschriften 

zulässigen Vollgeschosse,  

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der nach Maßgabe des § 34 

BauGB oder – soweit dieser nicht einschlägig ist - der sonstigen baurechtlichen Vor-

schriften zulässigen Vollgeschosse im Sinne des Abs. 4 maßgebend. 

(7) Bei bebauten Grundstücken in Außenbereich (§ 35 BauGB) richtet sich der Nutzungsfak-

tor nach der Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse im Sinne des Abs. 4. 
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(8) Grundstücke, die bebaubar sind oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger Weise 

genutzt werden dürfen, ohne dass eine Bebauung mit einem Vollgeschoss i.S.d. Abs. 4 

zulässig ist, gelten als mit einem Vollgeschoss bebaubare Grundstücke. Tatsächlich be-

baute oder gewerblich bzw. vergleichbar in sonstiger Weise genutzte Grundstücke im Au-

ßenbereich, bei denen keine Bebauung vorhanden ist oder die vorhandene Bebauung 

kein Vollgeschoss i.S.d. Abs. 4 erreicht, gelten als mit einem Vollgeschoss bebaute 

Grundstücke. 

(9) Soweit sich die beitragspflichtige Grundstücksfläche eines Grundstücks nach Entstehen 

der sachlichen Beitragspflicht vergrößert, unterliegen die zukommenden Flächen der Bei-

tragspflicht nach Maßgabe der Absätze 1 bis 8.  

(10)Der Beitragssatz beträgt 0,77 €/m2 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer der mit 

dem Nutzungsfaktor vervielfachten Grundstücksfläche.  

§ 4 

Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige und aufnahme-

fähige öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann.  

(2) Liegt der nach Abs. 1 maßgebliche Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung, ent-

steht die Beitragspflicht mit dem Inkrafttreten dieser Satzung.  

§ 5 

Beitragspflicht 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides 

Grundstückseigentümer ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 

die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Besteht für das Grundstück ein Nut-

zungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des 

Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2457) genannten natürli-

chen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitrags-

pflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-

tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf 

des Grundstücks gem. den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits 

ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsberei-

nigungsgesetz statthaften Einreden oder Einwendungen geltend gemacht worden sind; 

anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.  

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 6 

Vorausleistung 

(1) Auf die künftige Beitragsschuld können Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtli-

chen endgültigen Beitragsschuld verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß-

nahme begonnen worden ist.  

(2) Für die Bestimmung des Vorausleistungspflichtigen gilt § 5 dieser Satzung entsprechend. 

§ 7 

Fälligkeit der Beitragsschuld 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Das Gleiche 

gilt für die Vorausleistung nach § 6. 

§ 8 

Ablösung 

In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 3 be-

stimmten Beitragsmaßstabes und Beitragssatzes zu ermitteln.  

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2011 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung 

tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die öffentliche Wasserversorgungsein-

richtung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden vom 28.02.2012 außer 

Kraft. 

 

 

Zossen, 14.09.2022  

 

 

Heike Nicolaus 
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VV 19/2022 -Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche 

Wasserversorgung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung des 

Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-

setzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I, Nr. 18), der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Brandenburg (KAG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 

2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. 

I Nr. 36) und der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 

Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) hat die Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Komplexsanierung mittlerer Süden in ihrer Sitzung am 13.09.2022 folgende Neufas-

sung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung 

beschlossen: 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Der Zweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden (im Folgenden KMS Zossen ge-

nannt) betreibt die Wasserversorgung nach Maßgabe der Wasserversorgungssatzung in 

der jeweils geltenden Fassung als eine selbständige öffentliche Einrichtung (im Folgen-

den öffentliche Wasserversorgungsanlage genannt). 

(2) Der KMS Zossen erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die In-

anspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage (Wassergebühren). 

(3) Die Wassergebühren gliedern sich in Grund- und Verbrauchsgebühren. 

§ 2 

Gebührenmaßstab 

(1) Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung des verwendeten Wasserzählers bemes-

sen. Bei Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 

sind, ohne einen Wasserzähler zu verwenden, wird die Nennleistung des Wasserzählers 

festgesetzt, die nach den anerkannten Regeln der Technik erforderlich sein würde, um 

die dem Grundstück zuzuführenden Wassermengen zu messen. 

(2) Die Verbrauchsgebühr wird nach der vom Wasserzähler erfassten Wassermenge be-

messen. Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter (m3). Die Messung der Wassermengen 

erfolgt durch Wasserzähler. 
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(3) Die Wasserzähler haben den eichrechtlichen Vorschriften zu entsprechen und sind vom 

KMS Zossen oder einem beauftragten Dritten zu verplomben.  

(4) Die gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage, wenn 

sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohrbrüche 

hinter der Messeinrichtung) verlorengegangen ist. Ergibt eine Überprüfung, dass die 

Messeinrichtung über die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hin-

aus falsch anzeigt, oder ist der Wasserzähler stehen geblieben oder ist ein Wasserzähler 

nicht vorhanden oder stehen die ermittelten Wassermengen aus sonstigen Gründen nicht 

zur Verfügung, so schätzt der KMS Zossen den Wasserverbrauch unter Zugrundelegung 

der Menge des letzten Erhebungszeitraums und unter Berücksichtigung der begründeten 

Angaben des Gebührenpflichtigen. 

Ist die Menge des letzten Erhebungszeitraums nicht ermittelbar, kann der durch-schnittliche 

Verbrauch von vergleichbaren Gebührenpflichtigen bei der Schätzung zu Grunde gelegt wer-

den. 

(5) Die Wasserzähler werden von Dienstkräften des KMS Zossen oder durch von ihm Beauf-

tragte oder auf Verlangen des KMS Zossen vom Gebührenpflichtigen selbst einmal jähr-

lich abgelesen. 

(6) Soweit die Wassermengen nicht ermittelt werden können oder aus anderen Gründen 

nicht zur Verfügung stehen, wird die Wassermenge unter Zugrundelegung der Menge 

des letzten Erhebungszeitraums und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben 

des Gebührenpflichtigen geschätzt. Ist die Menge des letzten Erhebungszeitraums nicht 

ermittelbar, kann der durchschnittliche Verbrauch von vergleichbaren Gebührenpflichti-

gen bei der Schätzung zugrunde gelegt werden. 

§ 3 

Gebührensatz 

(1) Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2017 bei einem Nenndurchfluss von  

maximal Qn 2,5 =    3,00 €/Monat 

maximal Qn 6,0 =    7,20 €/Monat 

maximal Qn 10,0 =  12,00 €/Monat 

maximal Qn 15,0 =  18,00 €/Monat 

maximal Qn 25,0 =  30,00 €/Monat 

maximal Qn 40,0 =  48,00 €/Monat 

maximal Qn 60,0 =  72,00 €/Monat 

maximal Qn 100,0 =120,00 €/Monat 

maximal Qn 150,0 =180,00 €/Monat 

maximal Qn 250,0 =300,00 €/Monat 
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Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2017 bei einem Dauerdurchfluss bei Wasserzählern 

nach Europäischer Messgeräterichtlinie 2004/22/EG von 

 

maximal Q3 =     4 m³/h=    3,00 €/Monat 

maximal Q3 =   10 m³/h=    7,50 €/Monat 

maximal Q3 =   16 m³/h=  12,00 €/Monat 

maximal Q3 =   25 m³/h=  18,75 €/Monat 

maximal Q3 =   40 m³/h=  30,00 €/Monat 

maximal Q3 =   63 m³/h=  47,25 €/Monat 

maximal Q3 = 100 m³/h=  75,00 €/Monat 

maximal Q3 = 160 m³/h=120,00 €/Monat 

maximal Q3 = 250 m³/h=187,50 €/Monat 

maximal Q3 = 400 m³/h=300,00 €/Monat 

(2) Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Grundstücken, für die ein Beitrag zum Ersatz des Auf-

wandes für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage gezahlt wurde:  

a) für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:    1,30 €/m³ 

b) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:    1,13 €/m³ 

c) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019:    1,16 €/m³ 

d) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020:    1,23 €/m³ 

e) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021:    1,39 €/m³ 

f) ab dem 01.01.2022:                                                   1,41 €/m³ 

Als Beitragszahler gelten für den Erhebungszeitraum diejenigen, für deren Grundstück spä-

testens zum 31.12. des Kalenderjahres ein Beitrag zum Ersatz des Aufwandes für die Her-

stellung und Anschaffung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage gezahlt wurde. Als Bei-

tragszahler gelten für den jeweiligen Erhebungszeitraum auch diejenigen, für deren Grund-

stück ein gezahlter Beitrag zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung und Anschaffung 

der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erst im betreffenden Erhebungszeitraum zurück-

gezahlt wurde. 

(3) Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Grundstücken, für die kein Beitrag zum Ersatz des 

Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage gezahlt wurde: 

a) für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:      2,30 €/m³ 

b) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:      1,94 €/m³ 

c) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019:      1,90 €/m³ 

d) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020:      1,90 €/m³ 

e) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021:      1,88 €/m³ 

f) ab dem 01.01.2022:                                                     1,87 €/m³ 
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§ 4 

Gebührenpflichtiger 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Wasser-

versorgungsanlage Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-

baurecht oder sonstigem dinglichen Nutzungsrecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-

gentümers der Erbbauberechtigte bzw. der sonstige dinglich Berechtigte. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(3) Bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt 

des Wechsels auf den neuen Gebührenpflichtigen über. 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung 

des Anschlusses des Grundstückes an die öffentliche Wasserversorgungsanlage (Her-

stellung der Grundstücksanschlussleitung und der haustechnischen Trinkwasseranla-

gen).  

(2) Die Gebührenpflicht für die Verbrauchsgebühr entsteht mit dem Tag, an dem erstmals 

Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommen wird. 

(3) Die Gebührenpflicht für die Verbrauchsgebühr endet, sobald die Entnahme von Wasser 

auf Dauer endet. Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr endet, sobald der Anschluss 

des Grundstücks beseitigt wird. 

§ 6 

Erhebungszeitraum 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraums. Endet ein Benut-

zungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit 

Ablauf des Tages, an dem das Nutzungsverhältnis endet. Bei einem Wechsel des Ge-

bührenpflichtigen vor Ablauf des Erhebungszeitraums entsteht die Gebührenschuld für 

den bisherigen Pflichtigen mit Ablauf des Tages, an dem die Gebührenpflicht übergegan-

gen ist. 

(2) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

§ 7 

Vorauszahlungen und Fälligkeit 

(1) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt und zwei Wochen nach der Bekannt-

gabe des Bescheides fällig. 
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(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes zu erwartende Gebühr werden anteilig 

zum 15. des 2., 4., 6., 8. und 10. Monats, der dem Monat folgt, in dem der Bescheid be-

kannt gegeben wurde, Vorauszahlungen von jeweils 1/5 der voraussichtlichen Gebühren-

schuld fällig. Die Vorauszahlungen werden durch Bescheid auf der Grundlage der Be-

rechnungsdaten des vorhergehenden Erhebungszeitraums festgesetzt. Fehlt es an sol-

chen Berechnungsdaten, so setzt der KMS Zossen die Höhe der Vorauszahlungen unter 

Schätzung der voraussichtlichen Gebührenschuld fest. Ist der Fälligkeitszeitpunkt einer 

Vorauszahlung bei der Bekanntgabe des Bescheides bereits überschritten, so wird der 

auf diesen Fälligkeitszeitpunkt entfallende Betrag einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. 

(3) Ergibt sich bei der Gebührenfestsetzung, dass zu hohe Vorauszahlungen gezahlt wur-

den, so wird der übersteigende Betrag mit den nachfolgenden Vorauszahlungen verrech-

net, soweit der Gebührenpflichtige nicht ausdrücklich die Rückzahlung verlangt. 

§ 8 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Gebührenpflichtigen haben dem KMS Zossen jede Auskunft zu erteilen, die für die Fest-

setzung und Erhebung der Gebühren nach dieser Gebührensatzung erforderlich ist. Jeder 

Eigentumswechsel und jeder Wechsel des Erbbauberechtigten bzw. des dinglich zur Nut-

zung Berechtigten ist dem KMS Zossen sowohl vom ehemaligen Eigentümer bzw. Berechtig-

ten als auch vom neuen Eigentümer bzw. Berechtigten innerhalb eines Monats schriftlich an-

zuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren 

beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem KMS Zossen schriftlich 

anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 

geändert oder beseitigt werden. Dienstkräften oder mit besonderem Berechtigungsnachweis 

versehenen Beauftragten des KMS Zossen ist der Zutritt auf das Grundstück zu gewähren, 

um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu überprüfen. Die 

Gebührenpflichtigen haben das Betreten zu dulden. 

§ 9 

Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen 

der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- 

und grundstücksbezogenen Daten aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren 

Bauaufsichtsbehörde, der unteren Wasserbehörde, des Katasteramtes und der Einwoh-

nermeldeämter durch den KMS Zossen zulässig. Der KMS Zossen darf sich diese Daten 

von den zuständigen Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Ge-

bührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

(2) Der KMS Zossen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen 

und von den nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen 

mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwen-

den und weiterzuverarbeiten. 
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§ 10 

Umsatzsteuer 

 

Zu den in dieser Satzung festgelegten Gebühren tritt die Umsatzsteuer in der im Umsatz-

steuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 8 den Eigentums-

wechsel oder den Wechsel des Erbbauberechtigten bzw. des dinglich zur Nutzung Be-

rechtigten nicht innerhalb eines Monats schriftlich dem KMS Zossen anzeigt, den Zutritt 

nicht gewährt oder das Betreten nicht duldet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € geahndet 

werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungs-

widrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht 

aus, kann es überschritten werden. 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet Anwen-

dung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Verbandsvorsteher. 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2017 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung 

des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 14. Dezember 

2016, zuletzt geändert durch die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes Komplexsanierung 

mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 08. Dezember 2021 außer Kraft. 

 

Zossen, 14.09.2022 

 

Heike Nicolaus 

Verbandsvorsteherin 
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VV 26/2022 - Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öf-

fentliche Schmutzwasser-Beseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Sü-

den (KMS Zossen) 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden 

(KMS Zossen) 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-

setzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I, Nr. 18), der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Brandenburg (KAG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 

2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. 

I Nr. 36) und der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 

Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) hat die Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Komplexsanierung mittlerer Süden in ihrer Sitzung am 13.09.2022 folgende Neufas-

sung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche Schmutzwas-

serbeseitigung beschlossen: 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Der Zweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden (im Folgenden KMS Zossen ge-

nannt) betreibt die zentrale Schmutzwasserbeseitigung nach Maßgabe der Entwässe-

rungssatzung in der jeweils geltenden Fassung als eine selbständige öffentliche Einrich-

tung (nachfolgend öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage genannt). 

(2) Der KMS Zossen erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die In-

anspruchnahme der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage (Schmutzwas-ser-

gebühren). 

(3) Die Schmutzwassergebühren gliedern sich in Grund- und Verbrauchsgebühren. 

§ 2 

Gebührenmaßstab 

(1) Die Grundgebühr wird nach der Nenn-bzw. Dauerdurchflussleistung der verwendeten 

Wasserzähler bemessen. Ist ein Wasserzähler für den Anschluss an die öffentliche Was-

serversorgungsanlage nicht vorhanden, so wird die Nenn- bzw. Dauerdurchflussleistung 

des Wasserzählers festgesetzt, die nach den anerkannten Regeln der Technik erforder-

lich sein würde, um die dem Grundstück zuzuführenden Wassermengen zu messen.  
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(2) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Schmutzwassermenge berechnet, die im Erhe-

bungszeitraum in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berech-

nungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter (m3) Schmutzwasser. Die Messung der 

Wassermengen erfolgt durch Wasserzähler. 

(3) Als in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangte Schmutzwassermenge 

gilt die dem Grundstück aus fremden und eigenen Wasserversorgungsanlagen zuge-

führte Wassermenge. Der Bezug von Wasser, das nicht aus der öffentlichen Wasserver-

sorgungsanlage stammt, ist gegenüber dem KMS Zossen anzeigepflichtig und in seiner 

Menge nachzuweisen. Auf Verlangen des KMS Zossen hat der Gebührenpflichtige für die 

nicht aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassermengen geeig-

nete und geeichte Messeinrichtungen auf seine Kosten einzubauen, zu erneuern, zu ver-

ändern und zu unterhalten. 

(4) Werden Wassermengen der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage nicht zuge-

führt, so kann der Gebührenpflichtige diese Mengen über geeignete und geeichte Mess-

einrichtungen, die vom KMS Zossen genehmigt und verplombt werden, nachweisen und 

deren Absetzung beantragen. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Monats nach Ab-

lauf des für die Veranlagung maßgeblichen Erhebungszeitraumes zu stellen. Der Einbau, 

die Erneuerung, die Veränderung und die Unterhaltung der entsprechenden Messeinrich-

tungen haben auf Kosten des Gebührenpflichtigen zu erfolgen. Ist der Nachweis über 

Messeinrichtungen nicht möglich, kann dieser durch spezifische Fachgutachten für den 

Gebührenpflichtigen geführt werden. 

(5) In dem jeweiligen Erhebungszeitraum gilt als angefallene Schmutzwassermenge: 

a) für die Wassermenge aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage die ermittelte 

Verbrauchsmenge, 

b) für die Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen oder sonstigen Ent-

nahmestellen, die von der eingebauten Messeinrichtung angezeigte oder in anderer 

Weise nachgewiesene Wassermenge,  

abzüglich der zur Absetzung nachgewiesenen Wassermenge entsprechend Abs. 4. 

(6) Soweit die Wassermengen nach Abs. 5 lit. a) und b) nicht ermittelt werden können oder 

aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wird die Wassermenge unter Zugrun-

delegung der Menge des letzten Erhebungszeitraums und unter Berücksichtigung der be-

gründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Ist die Menge des letzten Erhe-

bungszeitraums nicht ermittelbar, kann der durchschnittliche Verbrauch von vergleichba-

ren Gebührenpflichtigen bei der Schätzung zugrunde gelegt werden. 

(7) Bei Bestehen einer Schmutzwassermesseinrichtung, die den Bestimmungen des Eichge-

setzes entspricht, ist die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge maßgeblich. 
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(8) Die Wasserzähler werden von Dienstkräften des KMS Zossen oder durch von ihm Beauf-

tragte oder auf Verlangen des KMS Zossen vom Gebührenpflichtigen selbst einmal jähr-

lich abgelesen. 

§ 3 

Gebührensatz 

(1) Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2017 bei einem Nenndurchfluss von  

maximal Qn 2,5 =      8,00 €/Monat 

maximal Qn 6,0 =    19,20 €/Monat 

maximal Qn 10,0 =    32,00 €/Monat 

maximal Qn 15,0 =    48,00 €/Monat 

maximal Qn 25,0 =    80,00 €/Monat 

maximal Qn 40,0 =  128,00 €/Monat 

maximal Qn 60,0 =  192,00 €/Monat 

maximal Qn 100,0 =  320,00 €/Monat 

maximal Qn 150,0 =  480,00 €/Monat 

maximal Qn 250,0 =  800,00 €/Monat 

 

Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2017 bei einem Dauerdurchfluss bei Wasserzählern 

nach Europäischer Messgeräterichtlinie 2004/22/EG von 

 

maximal Q3 =     4 m³/h=      8,00 €/Monat 

maximal Q3 =   10 m³/h=    20,00 €/Monat 

maximal Q3 =   16 m³/h=    32,00 €/Monat 

maximal Q3 =   25 m³/h=    50,00 €/Monat 

maximal Q3 =   40 m³/h=    80,00 €/Monat 

maximal Q3 =   63 m³/h=  126,00 €/Monat 

maximal Q3 = 100 m³/h=  200,00 €/Monat 

maximal Q3 = 160 m³/h=  320,00 €/Monat 

maximal Q3 = 250 m³/h=  500,00 €/Monat 

maximal Q3 = 400 m³/h=  800,00 €/Monat 

(2) Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Grundstücken, für die ein Beitrag zum Ersatz des Auf-

wandes für die Herstellung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gezahlt 

wurde: 

a) für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:      2,83 €/m³ 

b) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:      2,95 €/m³ 

c) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019:      2,86 €/m³ 
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d) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020:      3,15 €/m³ 

e) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021:      2,74 €/m³ 

f) ab dem 01.01.2022:                                                     3,82 €/m³ 

 

Als Beitragszahler gelten für den jeweiligen Erhebungszeitraum diejenigen, für deren Grund-

stück spätestens zum 31.12. eines Kalenderjahres ein Beitrag zum Ersatz des Aufwandes 

für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage ge-

zahlt wurde. Als Beitragszahler gelten für den jeweiligen Erhebungszeitraum auch diejeni-

gen, für deren Grundstück ein gezahlter Beitrag zum Ersatz des Aufwandes für die Herstel-

lung und Anschaffung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage erst im betreffen-

den Erhebungszeitraum zurückgezahlt wurde. 

(3) Die Verbrauchsgebühr beträgt bei Grundstücken, für die kein Beitrag zum Ersatz des 

Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage ge-

zahlt wurde: 

a) für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:      5,78 €/m³ 

b) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:      5,54 €/m³ 

c) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019:      5,27 €/m³ 

d) für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020:      5,35 €/m³ 

e) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021:      4,30 €/m³ 

f) ab dem 01.01.2022:                                                     5,38 €/m³ 

§ 4 

Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung 

des Anschlusses des Grundstückes an die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsan-

lage (Herstellung der Grundstücksanschlussleitung und der haustechnischen Schmutz-

wasseranlagen). 

(2) Die Gebührenpflicht für das Einleiten von Schmutzwasser (Verbrauchsgebühr) entsteht 

mit dem Tag, an dem Schmutzwasser auf dem Grundstück anfällt und in die öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage erstmals eingeleitet wird. 

(3) Die Gebührenpflicht für die Verbrauchsgebühr endet, sobald der Anschluss des Grund-

stücks beseitigt wird oder die Zuführung von Schmutzwasser von dem Grundstück in die 

öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage auf Dauer endet. Die Gebührenpflicht für 

die Grundgebühr endet, sobald der Anschluss des Grundstücks beseitigt wird. 
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§ 5 

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Schmutz-

wasserbeseitigungsanlage Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit ei-

nem Erbbaurecht oder mit einem dinglichen Nutzungsrecht belastet, so tritt der Erbbau-

berechtigte bzw. der dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte an die Stelle des 

Eigentümers. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(3) Bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt 

des Wechsels auf den neuen Gebührenpflichtigen über. 

§ 6 

Erhebungszeitraum 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraums. Endet ein Benut-

zungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit 

Ablauf des Tages, an dem das Nutzungsverhältnis endet. Bei einem Wechsel des Ge-

bührenpflichtigen vor Ablauf des Erhebungszeitraumes entsteht die Gebührenschuld für 

den bisherigen Pflichtigen mit Ablauf des Tages, an dem der Gebührenpflichtige wech-

selt. 

(2) Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

§ 7 

Vorauszahlungen und Fälligkeit 

(1) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt und sind zwei Wochen nach Bekannt-

gabe des Bescheides fällig. 

(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes zu erwartende Gebühr werden anteilig 

zum 15. des 2., 4., 6., 8. und 10. Monats, der dem Monat folgt, in dem der Bescheid be-

kannt gegeben wurde, Vorauszahlungen von jeweils 1/5 der voraussichtlichen Gebühren-

schuld fällig. Die Vorauszahlungen werden durch Bescheid auf der Grundlage der Be-

rechnungsdaten des vorhergehenden Erhebungszeitraums festgesetzt. Fehlt es an sol-

chen Berechnungsdaten, so setzt der KMS Zossen die Höhe der Vorauszahlungen unter 

Schätzung der voraussichtlichen Gebührenschuld fest. Ist der Fälligkeitszeitpunkt einer 

Vorauszahlung bei der Bekanntgabe des Bescheides bereits überschritten, so wird der 

auf diesen Fälligkeitszeitpunkt entfallende Betrag einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. 
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(3) Ergibt sich bei der Gebührenfestsetzung, dass zu hohe Vorauszahlungen gezahlt wur-

den, so wird der übersteigende Betrag mit den nachfolgenden Vorauszahlungen verrech-

net, soweit der Gebührenpflichtige nicht ausdrücklich die Rückzahlung verlangt. 

§ 8 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabepflichtigen haben dem KMS Zossen jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-

zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Gebührensatzung erforderlich ist. Jeder Wech-

sel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem KMS Zossen sowohl vom Veräußerer als 

auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 

Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgaben-

pflichtige dies unverzüglich dem KMS Zossen schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung 

besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

Dienstkräften oder mit besonderem Berechtigungsnachweis versehenen Beauftragten des 

KMS Zossen ist der Zutritt auf das Grundstück zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für 

die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen. Die Abgabepflichtigen haben das 

Betreten zu dulden. 

§ 9 

Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen 

der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- 

und grundstücksbezogenen Daten aus dem Grundbuch, den Unterlagen der Unteren 

Bauaufsichtsbehörde, der Unteren Wasserbehörde, des Katasteramtes und der Einwoh-

nermeldeämter durch den KMS Zossen zulässig. Der KMS Zossen darf sich diese Daten 

von den zuständigen Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Ge-

bührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

(2) Der KMS Zossen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen 

und von den nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit 

den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 

diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 

und weiter zu verarbeiten. 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen § 2 Abs. 3 trotz Aufforderung des KMS Zossen keine geeignete und ge-

eichte Messvorrichtung installiert, 

b) entgegen § 8 den Wechsel des Gebührenpflichtigen nicht anzeigt und nachweist, 

Auskünfte nicht oder nicht fristgemäß oder falsch erteilt, den Zutritt nicht gewährt 

oder das Betreten nicht duldet. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € geahndet 

werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungs-

widrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht 

aus, kann es überschritten werden. 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeit in der jeweils geltenden Fassung findet Anwen-

dung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Verbandsvorsteher. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2017 in Kraft. 

 

Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung 

mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 14. Dezember 2016, zuletzt geändert durch die 5. Sat-

zung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS 

Zossen) vom 08.Dezember 2021 und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung 

mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 01.06.2022 außer Kraft. 

 

Zossen, 14.09.2022 

 

 

Heike Nicolaus 

Verbandsvorsteherin 
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VV 33/2022 - Neufassung der Gebührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwas-

serbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Gebührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des 

Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) 

 

Präambel 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-

setzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I, Nr. 18), der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Brandenburg (KAG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 

2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. 

I Nr. 36) und der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 

Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) hat die Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Komplexsanierung mittlerer Süden in ihrer Sitzung am 13.09.2022 folgende Neufas-

sung der Gebührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung be-

schlossen: 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1  Benutzungsgebühren 

§ 2  Gebührensätze 

§ 3  Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit, Erhebungszeitraum 

§ 4  Andere Berechtigte und Verpflichtete 

§ 5  Auskunftspflicht 

§ 6  Anzeigepflicht 

§ 7  Ordnungswidrigkeiten 

§ 8  Inkrafttreten  

§ 1 

Benutzungsgebühren 

(1) Der KMS Zossen erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur dezentralen 

Schmutzwasserbeseitigung Benutzungsgebühren nach Maßgabe des KAG des Landes 

Brandenburg, der Bestimmungen dieser Satzung und der Technischen Satzung über die 

dezentrale Schmutzwasserentsorgung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer 

Süden.  
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(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die festgestellte Menge des abgefahrenen Gru-

beninhalts oder des nicht separierten Klärschlammes aus der Kleinkläranlage. Zur Ab-

fuhrmenge gehört auch das für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Be-

rechnungseinheit gilt der 0,5 m³ abgefahrenes Schmutzwasser und/oder Klärschlamm, 

gemessen an der Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeuges. 

(3) Die Benutzungsgebühr je 0,5 m³ umfasst das Absaugen, Transportieren und die Reini-

gung des Schmutzwassers und/oder Klärschlamms einschließlich einer ggf. benötigten 

Schlauchlänge bis 15 Meter. Für darüberhinausgehende Schlauchlängen wird eine ge-

sonderte Gebühr erhoben. 

(4) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Schmutzwassers und/oder Klär-

schlamms mit der am Entsorgungsfahrzeug befindlichen Messanlage durch den Fahr-

zeugführer des Entsorgungsfahrzeuges zu ermitteln und von diesem zu dokumentieren. 

(5) Bei der erstmaligen Entsorgung eines Grundstückes ist die benötigte Schlauchlänge, ge-

messen vom Absaugstutzen am Entsorgungsfahrzeug bis zum Boden der abflusslosen 

Grube oder Kleinkläranlage, durch den Fahrzeugführer des Entsorgungsfahrzeuges zu 

ermitteln und zu dokumentieren. Soweit die Grundstücke mit dem Entsorgungsfahrzeug 

befahrbar sind, gilt der der Grundstücksentwässerungsanlage am nächsten liegende 

Standort. 

(6) Für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Schmutzwasser aus 

abflusslosen Gruben oder Klärschlamm aus Kleinkläranlagen infolge vergeblicher Anfahrt 

(Stillstands- u. Wartezeit) des Grundstückes, Havarie und Notdiensten erhebt der KMS 

Zossen nach § 2 Abs. 2 Zusatzgebühren nach dem zusätzlich benötigten Zeitaufwand. 

§ 2 

Gebührensätze 

(1) Für die Inanspruchnahme der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung beträgt die Ge-

bühr: 

a) für den abgefahrenen Grubeninhalt  

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 ................ 4,89 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 ................ 5,14 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 ................ 4,95 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 ................ 5,03 EUR/0,5 m³ 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 ................ 5,06 EUR/0,5 m³ 

für den Zeitraum ab dem 01.01.2022 .......................................... 5,14 EUR/0,5 m³ 

b) für den abgefahrenen nicht separiertem Klärschlamm: 

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 .............. 19,73 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 .............. 21,00 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 .............. 20,88 EUR/0,5 m³  

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 .............. 22,10 EUR/0,5 m³ 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 .............. 20,42 EUR/0,5 m³ 
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für den Zeitraum ab dem 01.01.2022 ........................................ 22,70 EUR/0,5 m³ 

c) zuzüglich je angefangenen Meter Schlauch über 15 m  

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017  ............... 0,55 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018  ............... 0,59 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  ............... 0,57 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  ............... 0,58 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  ............... 0,59 EUR 

für den Zeitraum ab dem 01.01.2022                             ............... 0,58 EUR 

(2) Die Zusatzgebühr für Mehraufwendungen gemäß § 1 Abs. 6 beträgt je angefangene Vier-

telstunde: 

a) Havariedienst Montag bis Samstag von 06:00 bis 22:00 Uhr:  

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 .............. 19,89 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 .............. 17,00 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  ............. 15,92 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  ............. 17,36 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 .............. 17,87 EUR 

für den Zeitraum ab dem 01.01.2022  ....................................... 17,29 EUR 

b) Notdienst an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr: 

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 .............. 32,80 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018  ............. 21,43 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  ............. 18,28 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  ............. 17,80 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  .............   2,82 EUR 

für den Zeitraum ab dem 01.01.2022 ........................................ 10,19 EUR 

c) vergebliche Anfahrt (Stillstands- und Wartezeit) auf Anforderung des Anschlussneh-

mers oder des KMS Zossen: 

für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017  ............. 21,07 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018  ............. 21,39 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019  ............. 36,36 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  ............. 16,91 EUR 

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  ............. 33,69 EUR 

für den Zeitraum ab dem 01.01.2022 ........................................ 16,91 EUR  
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§ 3 

Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit, Erhebungszeitraum 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht erstmals mit der Inanspruchnahme der Einrichtung durch 

Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen. 

(2) Die Gebührenpflicht endet, sobald der dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-

gungsanlage dauerhaft kein Schmutzwasser zugeführt wird. 

(3) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes. Beim Wech-

sel des Gebührenpflichtigen vor Ablauf des Erhebungszeitraumes entsteht die Gebüh-

renschuld mit dem Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit des Wechsels. 

(5) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes zu erwartende Gebühr werden anteilig 

zum 15. des 2., 4., 6., 8. und 10. Monats, der dem Monat folgt, in dem der Bescheid 

bekannt gegeben wurde, Vorauszahlungen von jeweils 1/5 der voraussichtlichen Ge-

bührenschuld fällig. Die Vorauszahlungen werden durch Bescheid auf der Grundlage 

der Berechnungsdaten des vorhergehenden Erhebungs-zeitraums festgesetzt. Fehlt es 

an solchen Berechnungsdaten, so setzt der KMS Zossen die Höhe der Vorauszahlun-

gen unter Schätzung der voraussichtlichen Gebührenschuld fest. Ist der Fälligkeitszeit-

punkt einer Vorauszahlung bei der Bekanntgabe des Bescheides bereits überschritten, 

so wird der auf diesen Fälligkeitszeitpunkt entfallende Betrag einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

(6) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-

stück mit einem Erbbaurecht oder mit einem dinglichen Nutzungsrecht belastet, so tritt 

der Erbbauberechtigte bzw. der dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte an 

die Stelle des Eigentümers.  

(7) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(8) Ergibt sich bei der Gebührenfestsetzung, dass zu hohe Vorauszahlungen gezahlt wur-

den, so wird der übersteigende Betrag mit den nachfolgenden Vorauszahlungen ver-

rechnet, soweit der Gebührenpflichtige nicht ausdrücklich die Rückzahlung verlangt. 

(9) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Tag der 

Rechtswirksamkeit des Wechsels auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bishe-

rige Gebührenpflichtige die Mitteilung hierüber versäumt, haftet er für die Gebühren, 

die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim KMS Zossen entfallen, ne-

ben dem neuen Gebührenpflichtigen als Gesamtschuldner.  

Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß für den Vorauszahlungspflichtigen.  

 

(10) Die Gebühren werden zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Ge-

bühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.“ 

§ 4 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 

Der Anschlussnehmer wird von seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht dadurch be-

freit, dass neben ihm andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind; mehrere 

Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
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§ 5 

Auskunftspflicht 

(1) Jeder Pflichtige im Sinne des § 3 Abs. 6, 7 und 8 hat dem KMS Zossen die Auskünfte zu 

erteilen, die für die Berechnung, Festsetzung oder Erhebung der Gebühren erforderlich 

sind. Insbesondere ist er verpflichtet, über Menge und Beschaffenheit des in die Grund-

stückentwässerungsanlage eingeleiteten oder einzuleitenden Schmutzwassers und/oder 

Klärschlamms Auskunft zu geben. Der KMS Zossen kann verlangen, dass der Auskunfts-

pflichtige schriftlich Auskunft erteilt, wenn das sachdienlich ist. 

(2) Der KMS Zossen oder von Ihm beauftragte Dritte können an Ort und Stelle Ermittlungen 

aufnehmen. Die nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichteten haben die Ermittlungen zu er-

möglichen und in dem erforderlichen Umfang Unterstützung zu leisten, auf Verlangen 

des KMS Zossen auch unter Vorlage von Unterlagen. 

§ 6 

Anzeigepflicht 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem KMS Zossen sowohl vom 

bisherigen abgabenpflichtigen Rechtsinhaber als auch vom neuen abgabepflichtigen 

Rechtsinhaber innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung, Festsetzung und Er-

hebung der Gebühren beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies unverzüglich dem 

KMS Zossen schriftlich anzuzeigen. Diese Anzeigepflicht besteht auch in den Fällen, in 

denen solche Anlagen neu geschaffen, geändert und beseitigt werden sollen; in diesen 

Fällen muss die Anzeige einen Monat im Voraus schriftlich erfolgen. 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen § 5 Abs. 1 die für die Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Gebüh-

ren erforderlichen Auskünfte nicht oder nicht richtig erteilt oder 

b) entgegen § 5 Abs. 2 nicht ermöglicht, dass der KMS Zossen und dessen Beauftragte 

an Ort und Stelle ermitteln können, und die dazu erforderliche Unterstützung nicht 

leisten oder 

c) entgegen § 6 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht inner-

halb von zwei Wochen dem KMS Zossen schriftlich anzeigt oder 

d) entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 dem KMS Zossen nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, 

dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung, Festsetzung 

und Erhebung der Abgabe beeinflussen oder 

e) entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung von Anla-

gen, die die Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Abgaben beeinflussen, 

nicht schriftlich einen Monat im Voraus dem KMS Zossen anzeigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des § 15 des Kommunalabgabengesetzes für 

das Land Brandenburg mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden, im Übrigen 

mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € gemäß des § 17 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. 
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§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2017 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung tritt die Satzung über die Gebührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwas-

serbeseitigung des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 

05. Dezember 2013, zuletzt geändert durch die 8. Satzung zur Änderung der Satzung Ge-

bührensatzung für die öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverban-

des Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen) vom 08. Dezember 2021 außer Kraft. 

 

Zossen, 14.09.2022 

 

 

Heike Nicolaus 

Verbandsvorsteherin 

 

 

 


